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Bekanntmachung
Nr. N. 200/1. 17. K. R A ,

betreffend Beschlagnahme, Mkloepflicht, Enteig¬
nung und AdUeserung der bei öffentlichen und
pnvattn Bauwerken zu Bl tzschutzanlagen und
zur Besachung verwendeten Kupsermcngen,
ei schließttch kupfeiner Dachrinnen, Abfallivhre,
Fenstcr- uno G simsadd.klungen, sowie rin-
schließlich der au Bliyschutzanlngkud-fiudlichen

Platiuteile. Vom9. Marz 19 t7.
Nachstehende Bekanntmachung wird aus Ersuchen des

Königlichen Kriegsministeriums zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den all¬
gemeinen Strasgesetzeu höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften über Beschlag¬
nahme und Enteignung nach 8 6*) der Bekanntmachung über
die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 357) in Verbindung mit den Nachtrags-

•) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Marl wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestmft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände her-
auszugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu
überbringen oder zu versenden, zuwiderbandclt:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kaust oder ein anderes Veräußcrungs- oder Erwerbsgefchüf«
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung,die beschlagnabmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:

4. wer den erlassenen Ausführungsbestinnnung»n zuwider-
handelt.

bckanntmachungen vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 645), vom 25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778)

, und vom 14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1019) und
jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach 8 5**)
der Bekanntmachung über Vorratserhebunoen vom 2. Fe¬
bruar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54), in Verbindung mit den
Rachtragsbekanntmachungen vom 3. September S915
(Reichs-Gesetzbl. S . 549) und vom 21. Oktober 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 684) bestraft wird.

8 1.
Inkrafttreten der B kaiintenackrung

Tie Bekanntmachung tritt mit dem Beginn des 9. März
1917 in Kraft.

8 2.
Von vrr Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
A. alle Kupfer men gen — auch wenn verzinne oder

mit einem anderen Ueberzug versehen —, die bei fol¬
genden Bauteilen verwendet sind:

Gruppe  1 : Dachflächen, Fenster- und Gcsimsab-
deckungen, Abdeckungen von vorgebauten Dachfen¬
stern und Dachluken, Attiken vor Dachrinnen , alles
in einfacher Ausführung und von einfacher Form;

Gruppe  2 : wie Klasse 1, jedoch in komplizierter
(kassetierter, ornamentierter und getriebener ) Aus¬
führung und von komplizierter Form;

Gruppe  3 : Dachrinnen und Abfallcvhren:
Gruppe  4 : montierten Blitzschutzanlagen:

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er aus Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
od. wissentlich unrichtige od. unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Gelöstcafe bis
zu zehntausend Mark bestraft. Auch können Vorräte, dir ver¬
schwiegen sind, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wel vorsätzlich die vorgeschrie-
benen Lagerbüchcr einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er ans Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder unrichtige oder unvoflständigeAngaben macht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im UnvermögenS-
faNe mit Gefängnis bis zn sechs Monaten bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagertücher
ejnzurichten oder »u füh»»n unterläßt.
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B S.
Aufnahme«

Ausgenonimen von den Bestimmungen dieser Bekannt¬
machung sind alle in § 2 dieser Bekanntmachung genannten
Kupsermengen, tvclche sich befinden:

a) iii Anlagen, deren Herstellung oder Anbringung vor
dem Jahre 1850 erfolgt ist;

b) an physikalischenund dergleichen Instituten , bei denen
ivegen der magnetischen Störungen Eisen für den Bur'
überhaupt ausgeschaltet und Kupfer verwendet wurde;

c) an Leuchttürmen.
8 4.

Bo« der Bekanntmachung betroffene Personen,
Betriebe usw

Bon der Bekanntmachung werden betroffen : alle Be¬
sitzer (natürliche und juristische Personen , einschließlich
öffentlich-rechtlicher .Körperschaften und BerbändeH ) vov
Bauwerken, bei denen Kupfer bezw. Platin gemäß A ured B
des ß 2 angebracht ist.

'■') Demgemäß erstreckt sich die Belannimachamg auch aui
kirchliche, stiftische, kommuncle, im Eigentirm des Reiches oder
eines Bundesstaates stehende Baniverke aller Art.

Für Gruppe 1 bis 3 setzt sich ber ItcßemnhnreprelO zu-santnien aus:
a) dem Materialpreis fiir das Kupfer (1,85 Mk. für das

Kilogramm ),
b) den Kosten für die frühere Herstellung einschließlich

Anbringung (ausschließlich Materialpreis ),
c) den Kosten für die Abnahme des Kupfers,
d) den Kosten für etwa zur Abnahme erfolDerlichr-

Rüstung.
Für Gruppe 4 betrügt der Uebernahmcpreis 3,20 Mk.

für jedes Kilogramm abgelieferten Kupfers . Für „ß " be¬
tragt der Uebernahmcpreis 8 Mk. für jedes Gramm abge
lieferten reinen Platins . Diese Uebernahmeprcise enthalten
die Gegenwerte für die abgelieferten in 8 2 bezeichneten
Gegenstände einschließlich aller mit der 'Ablieferung ver¬
bundenen Leistungen.

Die Verwendung einer Rüstung bei Abnahme der
Kupftrmengen der Klassen l , 2 unp>3 muß nachgrwlcsen und
kegründcl werden können. Im allgemeinen erscheint eine
Rüstung bei Dachflächen von einer Neigung von 30° und
darunter nicht erforderlich.

8 5.
Beschlugnahme

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände werden hiermit beschlagnahmt.

Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf solche Gegen¬
stände, die aus Material hergestellt sind, das bon der Kwiegs-
-iohstoif-Abteilung des Königlichen Kriegsministeriums oder
durch die Militärbefehlshaber frcigegeben worden ist.

8 ft
Wirrung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr betroffenen Gegen-
n iniX'it verboten ist und rechrsgeschäftlichc Verfügungen über
s.e nichtig sind, soweit sie nicht ausdrücklich auf Grund der
felgenden Anordnungen oder cüva weiterhin ergehender
Anordnungen erlaubt werden. Den rechtsgeschäftlichenVer¬
fügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollzieyung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme sind Veränderungen und Ver¬
fügungen zulässig, die mit Zustimmung der mit der Durch¬
führung der Bekanntmachung beauftragten Behörden (siche
8 7 ) erfolgen. Die Befugnis zum einstweiligen Weitervcr-
brauct der beschlagnahmten Gegenstände bleibt unberührt,
ebenso sind Verfügungen über das Gebäude int ganzen zu¬
lässig.

§ 7.
Enteignung und Ablicserung der beschlagnahmte»

Gegenstände
Tic von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände

sind, sobald ihre Enteignung durch Zustellung der Enteig-
nuug- anordnung an den Besitzer ungeordnet ist. bon den
Bauwerken zu entfernen und an Sammelstellen abzuliefern,
die von den beauftragten Behörden (siehe unten ) errichtet
und bekanntgemacht werden.

Tie cnteigneten Kupfer- und Platinmengen , die nicht
innerhalb der in der Enteignungsanordnung vorgeschriebe¬
nen Zeit abgcliefcrt sind, werden auf Kosten der Ablicfe-
rungspflichtigen zwangstveisc abgeholt werden.

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung werden
dieselben Koimminalverbände beauftragt , denen berefts die
Durchführung der Bekanntmachung M.  1/10 . 18. K. R. 'A.
vom 1. Oktober 1910, betrefse/d Beschlagnahme, BestandS-
klhebnng und Enteignung v« Bierglasdeckcln und Bier-
kiugdeckeln aus Zinn und freiwillige slblieferung von an¬
der!n Zinngegenständen, übertragen worden ist. Diese er¬
lassen auch die erforderlichen Ausführnngsbesnn .munzen.

8 S.
Befreiung von der Beschlagnahme, Enteignung

und Avlieserung.
Solche beschlagnahmten Kupfermengen, für welche ein

besondcrcr kunstgewerblicher und kunstgeschichtlicherSöerr
durch Sachverständige festgestcllt wird, die von der Landes-
zeniralbchörde bestimmt und den Betroffenen durch die be¬
auftragten Behörden namhaft gemacht werden, sind durch
die beauftragten Behörden auf Antrag von der Beschlag¬
nahme, Enteignung und 'Ablieferung zu befreien. Die Be¬
freiung kann durch die Metall -Mobilmachungsstelle der
Krrcgö-Rohstosf-'Mteilung des Kriegsministeriums widerd
rufen werden.

Andenkenwert oder drohende Verunstaltung entbindet
nicht von der Beschlagnahme, Enteignung und Ablieferung.

8 10.
Meldepflicht.

Die von der Beschlagnahme betroffenen Kupfer- und
Plutinmengen , für welche den in 8 4 genannten Per¬
sonen und Betrieben eine Enteignungsanordnung bis zum
30. Juni 1917 nicht zugegangen ist, unterliegen der Melde
Pflicht nach den Anweisungen der zuständigen beauftragten
Behörde, unbeschadet aller bereits früher erstatteten Mel¬
dungen.

8 11.
Anfrage« und Anträge.

Alle Auftagen und Anträge , die die vorstrhrnd» Be¬
kanntmachung betreffen, sind an die beauftragten Bebör-
den zu richten.

Frankfurt (Main ), den 9. März (917.
Stellv . Generalkommando XVIU. « . « .
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Coblenz, den 9. März 1917.
Kommandantur der Festung

Eoblenz -Ehrenbreitstein.
l a 1 Nr . 3514/3. 17.

J -Nr . II. 2135. Diez,  den 2. März 19iT-
Bekanntmachung.

Der Michael Berg zu Winden ist zum Vür-grrmeister
"lrftr Gemeinde auf die gesepmäßige achtjährige Amtsdauer,
mginnend mii dem 1. Oktober 1917, wiedergewählt und von
uir bestätigt worden.

Wer Landrat.
vuderffadtz.

ä_ _ -



Xu - « esch8st»st«ra>en »er "Bomänenxentümtex Uw» ,»»
btr Werktage der Sommermonate April bis cinschlietziick
Scplcmber von 8 bis 12 Uhr und für die Werktage der
Linkermonate Oktober bis einschließlich März von Sv , bis
12 Uhr festgesetzt worden. Am letzten Werktage der Monate
Juni , September , Dezember und an den beiden letzten Werk¬
tagen des Monats 'April bleibt die Kasse geschlossen.

Wiesbaden, den 19. Februar 1912.
Königliche Regierung,

Abteilung für direkte Steuern , Domänen und
Forsten 8.

____ Pse ffer von Salomon.

J -°Nr . 2138 II. Diez,  den 2. März 1917.
Betrifft: Schließung eines Mühleubetriebes.
Aus Grund des 8 58 der Bekanntmachung über Brot-

geirelde und Mehl aus der Ernte 1916, vom 29. Juni 1916
- - Reichsgesetzblatt Seite 782 — ist der Mühletr betrieb des
Heinrich Thorn von der Dickmühle, Gemeindebezirk Geisig,
wegen Unzuverlässigkeit des Inhabers geschlossen trorden

»er La«»rat.
Duderkadt.

“ UkV ki«\ w»-VU' ‘vr ivrc-vv- ftu . uc \ ttui \Wl ul , \3( V,4 Aj \Xt

rrner Erkrankung verenden werde , oder weil es infolge eines
Unglückssalles sofort getötet werden muß. Solch: Schlach¬
tungen sind innerhalb 24 Stunden nach der Schlachtung
der für den Schlachtungsort zuständigen LrtSpolrzerbehSrd >
anzuzeigen.

8 3. 'Ausnahmen von diesem Verbot können aus drin¬
genden wirtschaftlichen Gründen dom Landrat , in Stadt¬
kreisen von der Ortspolizeibehöroe zugelassen werden.

8 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer¬
den gemäß 8 5 der eingangs erwähnten Bekanntmachung
out Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder mit Gefängnis bis zu
drei Monaten bestraft.

8 5. Die Anordnung tritt mit den- Tage ihrer Bckannt-
nmchung im Deutschen Reichs- und Königlich Preußischen
Staatsanzeiger in Kraft.

Berlin , den 31. Januar lf | 7.
Der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forste».
^ _ Freiherr von Schorlemer.

Abr. Ill b. Tgb.-Nr . 3496/1037.
Frankfurt a. M., den 23. Februar 1917

«etr . : Verbreitung von Druckschriften.
Verordnung.

Aus Grund des 8 9 b des Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand vom 4. 6. 1851 bestimme ich für den mir unterstell¬
ten Korpsbercich und — im Einvernehmen mit dem 'Gou¬
verneur — auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz:

, Tic Herstellung einer Druckschrift ohne die in z 6 des
Gesetzes über die Presse vorgeschriebenen Bernrerke der Na¬
me,: und Wohnorte des Druckers und des Verlegers oder
Herausgebers ist verboten. Ferner ist verboten, Druckschrif¬
ten ohne die genannten Vermerke auf irgend eine Weise, fei
t*  als Bote , Zettelverteiler , Kolporteur oder sonstwie zu
verbreiten.

Diese Anordnung tritt (unter Aufhebung der unterni
16. 2. 1916 erlassenen Verordnung — Illb  Nr . 3014/765 —
sofort in Kraft . Zuwiderhandlungen werden, wenn die
bestehenden Gesetze keine höhere Strafe bestimmen, nach
Maßgabe des 8 9 b des Gesetzes über den Bclagerunaszu-
stand bestraft.

In gleicher Weise werden bestraft, Personen , bei denen
Druckschriften der vorbezeichneten Art gefunden werden, so-
scrn aue- den Umständen, insbesondere der Anzahl der Vor¬
gefundenen Stücke, auf die Msicht einer Verbreit,,na zu
schließen ist.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der ftellv. Kommandierende General:
Riedel,

Gsnerallrutnant.

Anordnung über das Schlachten von Ziegenmutter-
und Schaflümmern.

Aus Grund des 8 4 der Bekanntmachung des Stellvrr-
vertreterS des Reichskanzlers über ein Schlachtverbot für
trächtige Kühe und Sauen vom 26. August 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 615) wird hierdurch folgendes bestimmt:

8 1. Die Schlachtung aller Schaflämmer und Ziegen¬
mutterlämmer . die in diesem Jahre geboren sind oder ge¬
boren werden, wird bis auf weiteres verboten.

Königliche Fachschule für die Eis.»- und Stahlindustrie
des Siegeuer Landes zu Siegen.

Praktische Ausbildung in den Lehrwerk-
b « tten  Schlosserei , Dreherei , Schmiede neben' zeichneri-
stl̂ m und fachwissenschaftlichemUnterricht.

Aufnahmebedingung:  Erfolgreicher Besuch einer
Volks,chulc.

Kursusdauer:  2 Jahre . Schulgeld:  60 Mk
jährlich für preußische Schüler.

Stipendien  für minder bemrltelie und würdiae
Schüler. ”

Die Reifeprüfung  gilt lt . M i n l st - r i a l e r ln ß
als Gesellenprüfung für Schlosser undSchmiede.

Beginn des Schuljahres : 25 . April  1917.
Bei dem jetzigen Mangel an geeigneten Lehrstellen

brelei die Anstalt beste Gelegenheit zur Unterbrinauna von
Lehrlingen obiger Beruft.

Anmeldungen jetzt erbeten.
Auskunft und Programm kostenfrei.

Der Direktor:
I . SS.:

_ _ gez. Henscher.

Bekanntmachung
über die Vorverlegung der Stunden während der Zeit
vom 16. Apri l bis 17. September 1917. Vom 16. Februar

1917.

Ter Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß-
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Retchs-Gesetzbl. S . 32'. >
folgende Verordnung erlassen:

8 1.
Für die itrt § 2 vorgesehene Zeitspanne rsr die gesetzliche

>̂e:. rn Deutschland die mittlere Sonnenzeit des dreißig-
stt'n Längengrads östlich bim Greenlvich (Sommerzeit ).

. _ ^ § 2.
Dre Sommerzert beginnt aur 16. April 1917 vormittags

- " l,r nach der gegenwärtigen Zeitrechnung und endet
am 17. September 1917 vormittag 3 Uhr im Sinne dieser
Verordnung ..

Tie öffentlich angebrachten Uhren sind am 16 April
1917 vormittags 2 Uhr auf 3 Uhr dorzustellen. am 17. Sep¬
tember 191< vormittags 3 Uhr im Sinne dieser Äerordnuna
aus 2 Uhr znrüitzustellen. 3
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“Sou bet am 17. /September I9i7 boppeft etfä ;cinen !>eu
Siunbe Patt 2 bi» 3 lllyv bormittäg » tolrb b'e trfte  Stunde
et * 2 A; 2 A 1 Min . ustv. bis 2 A 59  Min ., dif zweite
al » 2 B,  2 B 1 Min . uftm bis 2 >9 59 Min . bezeichnet.

Berlin , den 16. Februar 1917.

Ter Stellvertreter des Reichskanzler»
Dr . Helfferich.

Mchtaintttcher Teil.

Iticfjmicviafcttcn  bi « AnwrNftuti,
tot grobe» üt'f&iffp», und drittens, ltteil die Herauzuch-t nur
von Gärtnereien in  wirklich großem Umfange durchgefithrt Wer¬
sen kann. Es imrb gewarnt , aus Stecklingspflanzen ge¬
wonnene Kartoffeln später wieder zu Saatgutzwecken zu be¬
nutzen. Eigene Erfahrungen haben gelehrt , daß solch gewonnenes
Saatgut dem Abbau schnell verfällt.

TaS Lienausche Perfahren sollte planmäßig von allen
Stadtvcrivaitungen eingeführt werden, um Pflanzkartoffeln zu
,Haren, da andernfalls zu befürchten ist, daß zahlreiche Klein-
.ärtoffelüauer Kartoffelpflanzgut nicht erhalten würden.

Berlin,  den 23. Februar 1917.

Keiaiangenversahren für den Anbau von
Karioffeln.

Veröffentlichungen des Preußischen Laudwirtschastsministerinms
Durch die Veröffentlichungen des Preußischen Landwirt-

schastsministeriums vom 28. Januar 1917 wurde bereits auf
eine Vermehrung der Kartoffeln in gärtnerischen Betrieben
durch Stecklinge aufmerksam gemacht. Im Anschlüsse hieran sei
auf ein weit !res einfaches Verfahren zur Gewinnung von
Stecklingen für oen AnbPi von Kartoffeln hingewieseu, das
der Sagtzuchtleitcr der Pommerschen Saatzucht -Gesellschaft Lie-
nau ans Grunv langjähriger prattischcr Erfahrungen aus dem
Zuchtbetriebc gewonnen hat . Das Verfahren besteht in fol¬
gendem:

Tic Keimaugen an der Spitze der Kartosfcltnollen werden
frühestens Anfang MiGz, spätestens Ende März beim Schälen
etwas dicker wie sonst abgefchnitten und in drei bis vier Stücke
geteilt , so daß aus jedes Stück ein Auge kommt. Diese Augen
werden dicht an dicht in abgeerntcte Mistbeetkästen, die mit
einer Schicht Sand von einem Fingerdick überzogen find , hinein¬
gelegt und etwas angedrückt Die Kästen werden in den ersten
Tagen möglichst geschloffen und -feucht gehalten und denk
Sonnenlicht voll ausgesetzt, um die Augen anzurezen . ( Es
gehen über 2009 solcher Augenstecklinge auf ein Fenster ). In
14— 20 Tagen sind die Augen je nach den Sorten soweit
ansgetrieben und haben sich auch die Wurzeln soweit entwickelt,
daß die Versetzung der Stecklinge aus einen anderen kalten Kasten
erfolgen muß. Man lege die kalten Kästen folgendermaßen
an : Es werden im Lande Beete von 1,20 Meter Breite aus
gesteckt und mit zwei übcreinandergelegten Tacblatten um¬
geben. Sie sollen nur einen Schutz gegen Nachtfröste und
plötzlich eintretende Witterungswechsel bieten . Man benützt
einfache Landerde , die mit Sand vermischt ioirb. Hier hinein
werden die Kartosselaugenstecklinge möglichst dicht versetzt
und bleiben bis zur Abnahme im Mai stehen. Es muß Sache
dcr Gärtner fein, dafür zu sorgen, daß die einzelnen Augen
sich langsam entwickeln und die Pflanzen nicht pergeilen.
Solche sich langsam entwickelten Augen werden nrkräftige
Pflanzen bringen , die den. vollen Ertrag einer Kartoffelknolle
ersetzen. Behauptungen von anderer Seite , man müsse mehrere
Pflanzen zusammensetzen, um der Wirklichkeit gleichzukommcn,
sind irrig , denn jedes Auge entwickelt eine sehr starke Pflanze.

Werden solche Pflanzen später an Ort und Stelle im Gar¬
ten des Kleinkartosfelbauers ausgepflanzt , dann ist es ratsam,
sie möglichst tief zu setzen, um fle vor Frostgefahr zu schützen.
Sollte das obere Kraut durch Frühfrost zerstört werden, dann
treiben die Pflanzen genau wie Knollenpflanzcn schnell wieder
aus.

Um alle Kartoffeln für die Vollsernährung zu erhalten,
müßten diese Augenstecklinge in allen Lazaretten , Volksküchen
und anderen Speiseanstalten Anmug März beim Schälen ge¬
wonnen und an die Handelsgärtnerei abgeführt werden . Können
sie nicht gleich verwendet werden , so sollte man sie nicht im
Keller auffchüttea , sondern sie im Freien an der Luft flach
ausbreiten , da sich an der Luft die Augen schon von selber
vorentwickeln.

Tic Einfachheit des Verfahrens ist ohne weiteres ein¬
leuchtend, und vor allen Dingen werden die Kartoffeln dadurch
der Ernährung nicht entzogen . Selbstverständlich kann das
Verfahren nur für die Kleinbesitzer in Frage kommen, einmal,
Weil der Preis doch ein verhältnismäßig hoher ist, und zwei-

Kkccgs ' und Volkswirtschaftliche»
Versorgung mit H eringsware  n . In °Skandi¬

navien haben die Heringssänge wieder eingesetzt; .frische He¬
ringe, Bückinge und Marinaden werden daher in nächster Zeit
wieder dem Konsum zur Verfügung gestellt werden können und
durch die Fischorganisationen den Kommunen zugelcitet werden.
Die Preise werden überwacht und je nach den kommunalen Ver¬
hältnissen verschieden hoch fein . Im allgemeinen dürften sie
im Kleinverkauf etwa betragen : Für frische Heringe 0,90
bis 1.10 Mark das Pfund (etwa 15 bis 20 Pfg . das Stücks
je nach Größe), für Bückinge 1,60 Mark das Pfund (etwa 25
bis 35 Pfg das Stück, je nach Größe), für kleine Bückinge
(SprvUbückinge) 1,45 Mark das Pfund , für marinierte Heringe
(Rollmöpse, Bismarckhcringe usw.) 2,20 Mark bis 2,35 Mark
(etwa 30 bis 40 Pfg . das Stück, je nach Größe). Wo höhere
Preise genommen werden, wird man sich zweckmäßig bei einer
Kommune beschweren oder die Preisprüfungsstelle an-
rufen . (WTB)

Anzeigen.

Bekanntmachung
betr. Eierverkairf.

Auf die Verordnung des Kreisausfchusses über die Eierver-
brauck'srcgelung im Unterlahnkreis vom 30. Okt. 1916 (Amtl.
Krcisbl . Nr . 249) und der Ausführungsbestimmnngrn vom
gleichen Tage wird hiermit nochmals hingewiesen.

Hiernach find die Buttersammelstellcninhaber -allein zum
Aufkauf der Eier bestellt und jeder Verkauf von Eier , vom Ge¬
flügelhalter direkt an den Verbraucher bei Strafe verboten.

Die Eier sind wöchentlich an die Sammelstelle bei Wil¬
helm Bauscher hier abzuliefern.

Der Preis beträgt pro Stück 28 Pfennige.
Freiendiez,  den 7. Mörz 1917.

Der Bürgermeister;  Künzler.

Bekanntmachung.
Am Freitag den 9. d. Mts . , von vormittags 8 bis

nachmittags 6 Uhr, werden an die Ziegenbesitzer Kleie  ab¬
gegeben.

Es entfallen auf jede Ziege 10 Pfund.
Freiendiez,  den 7. März 1917.

Der Bürgermeister:  Künzker.

Bekanntmachung.
Der Plan über die Errichtung einer oberirdischen

Telegraphenlinie in Netzbüch liegt bei dem Unterzeichneten
Postamt von heute ab vier Wochen aus.

Diez, den8. März 1917.
Kaiserliches Postamt.

Verantwortlich für die Schriftleitung Richard Hein, Bad Um- .
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